m Eisenbahn-Bundesamt AuBenstelle Dresden

Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 12 09 63, 01010 Dresden

Bearbeitung:  Sachbereich 1

Telefon: +49 (351) 4243-0

zur Verdffentlichung im Internet Telefax: +49 (351) 4243-5440
E-Mail: sb1-drd@eba.bund.de
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Datum: 29.01.2026

Aktenzeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 3551063

521ppw/004-2314#011
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Verfahrensleitende Verfiigung

Fir das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht.

Begriindung

Diese Feststellung beruht auf § 5 Abs. 1i. V. m. § 7 Abs. 2 und 5 Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) i. V. m. § 14a Abs. 2 Nr. 2 UVPG.

Das Vorhaben hat den Bau neuer Schallschutzwande an den Bahnstrecken 6363 bzw. 6365 im
Gebiet der Stadt Leipzig in der Gemeinde Leipzig-Althen zum Gegenstand. Das Vorhaben
unterfallt dem Anwendungsbereich des UVPG gemald § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG, da es in Anlage 1
UVPG aufgeflihrt ist.

Es stellt der Art nach ein Vorhaben nach Nr. 14.7 Anlage 1 UVPG dar, denn es betrifft einen

Schienenweg von Eisenbahnen.
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Das Eisenbahn-Bundesamt, AuRRenstelle Dresden wird fur das Vorhaben ein
fachplanungsrechtliches Zulassungsverfahren nach § 18 Abs. 1 AEG durchfihren, wenn flr dieses
die UVP-Pflicht besteht gemaR § 18 Abs. 1a Satz 1 AEG. Dieses stellt ein
verwaltungsbehordliches Verfahren dar, das der Zulassungsentscheidung dient gemaf §§ 4 und 2
Abs. 6 Nr. 1 UVPG und ist daher taugliches Tragerverfahren flr eine moégliche UVP. Daher hat
das Eisenbahn-Bundesamt die Feststellung, ob flr das Vorhaben die UVP-Pflicht besteht oder
nicht besteht (Feststellung der UVP-Pflicht) nach den §§ 6 bis 14a UVPG zu treffen.

Die Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt vorliegend auf Antrag der Vorhabentragerin geman § 5
Abs. 1 Satz2 Nr. 1 UVPG i. V. m. § 18 Abs. 1a Satz 5 AEG.

Bei dem gegenstandlichen Vorhaben handelt es sich um ein Anderungsvorhaben gemaR § 2 Abs.
4 Nr. 2b) UVPG. Es stellt die Anderung eines Schienenwegs nach Nr. 14.7 Anlage 1 UVPG durch

die Errichtung einer Larmschutzwand zur Larmsanierung dar.

Fir das Vorhaben ist zur Feststellung der UVP-Pflicht eine standortbezogene Vorprifung gemafn
§ 7 Abs. 2 und 5 UVPG i. V. m. durchzufiihren.

Die standortbezogene Vorprifung wird als tUberschlagige Prifung in zwei Stufen durchgefihrt. In
der ersten Stufe wird die spezifische 6kologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des
Vorhabens geprift. Diese besteht, wenn besondere 6rtliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien
nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen, anderenfalls besteht keine UVP-Pflicht. Liegen solche
besonderen 6rtlichen Gegebenheiten vor wird in der zweiten Stufe unter Berlicksichtigung der in
Anlage 3 aufgeflihrten Kriterien gepriift, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen hinsichtlich der besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der
Schutzkriterien haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Mal3gabe der
geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu berlcksichtigen sind. Vorliegende
Ergebnisse vorgelagerter Umweltprifungen oder anderer rechtlich vorgeschriebener

Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind in die Prifung einzubeziehen.
1 Merkmale des Vorhabens

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der Kriterien der Nr. 1 Anlage 3
UVPG beurteilt.

Geplant ist der Bau von insgesamt 2 Schallschutzwanden (SSW). Die neuen SSW-Abschnitte sind
mit einer H6he von 3,00 m (SSW 01 vollstandig sowie SSW zwischen Bahn-km 9,917 — 10,094)
und 2,50 m (SSW 2 zwischen Bahn-km 10,094 — 10,465) Uber Schienenoberkante und einer
Gesamtlange von 1,05 km geplant. In Teilstrecken sind Sichtfenster mittels transparenter
Elemente vorgesehen. Ebenfalls sind zur Reduzierung der anlagenbedingten Barrierewirkung
Kleintierdurchlasse in den Betonsockelelementen, in geeigneten Bereichen, im Abstand von 15 m

vorgesehen.
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Der anlagebedingte Flachenbedarf betragt 1.750 m?, der bauzeitliche 3.230 m2. Die Dauer der
Bautatigkeiten wird mit 100 Tagen angegeben.

Bauzeitliche Bodenbewegungen sind in einem Umfang von 735 m® zu erwarten. Die geschéatzte
Menge der Bauabfalle nach AVV 17 wird mit 1.400 t angegeben, welche vollstandig als nicht-
gefahrliche mineralische Bauabfalle nach AVV 17 05 eingestuft werden. Die dauerhafte
Bodenversiegelung umfasst eine Flache von 276 m?, bauzeitlich werden 1.130 m? Flachen
befestigt. Zudem werden bauzeitlich insgesamt 1.130 m? Vegetation beansprucht, sowie 1.746 m?
dauerhaft.

Wahrend der Bautatigkeiten sind ferner Verbrennungsemissionen, sonstige Staubemissionen und
Baularm nach AVV-Baularm in schutzwurdiger Umgebung sowie Erschitterungen zu erwarten.
Das Vorhaben beinhaltet weiterhin den Einsatz bzw. die Lagerung von Treib- und Schmierstoffen,
Gasen oder anderen brennbaren bzw. explosiven Stoffen und Betankungen auf der Baustelle bzw.
der Betriebsanlage.

Das Vorhaben ist nicht mit Risiken fiir die menschliche Gesundheit verbunden.
2 Standort des Vorhabens

Eine spezifische 6kologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, wenn
besondere ortliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen
unter Berucksichtigung des Zusammenwirkens des gegenstandlichen Vorhabens mit anderen
Vorhaben im gemeinsamen Einwirkungsbereich.
Im Nahbereich des Vorhabens befinden sich folgende Qualitatskriterien nach Nr. 2.2 Anlage 3
UVPG:

- Strukturbildende natlrliche und naturnahe Landschaftselemente, kleinteilige

Landschaftsgliederung,

- Oberflachengewasser (ohne Seitengraben an Verkehrswegen),

- Gebiete mit geringem Grundwasserflurabstand (< 2 m),

- Lebensraume von Arten des Anhangs IV RL 92/43/EWG und Européischen Vogelarten,

- Lebensraume von sonstigen besonders oder streng geschutzten Arten,

- Schutzwurdige Bereiche gem. drtlichem Landschaftsplan / Landschaftsrahmenplan.

Zudem befinden sich folgende Schutzkriterien im Einwirkungsbereich des Vorhabens:
- FFH-Gebiet ,Partheaue” (EU-Nr. 4540-301),
- Landschaftsschutzgebiet ,Partheaue®,

- Stadt Leipzig als dicht besiedeltes Gebiet gemafl Destatis.
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3  Art und Merkmale der moglichen Auswirkungen

Die moglichen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der
besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der Schutzkriterien werden anhand der Kriterien
unter 1. und 2. beurteilt. Dabei wird insbesondere den Gesichtspunkten der Nr. 3 Anlage 3 UVPG
Rechnung getragen. Besonders berucksichtigt wird gemaR § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG, ob erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens, des Standorts oder durch
Vorkehrungen der Vorhabentragerin offensichtlich ausgeschlossen werden.

Folgende wesentliche Grinde gemal § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 UVPG sind flir das Nichtbestehen
der UVP-Pflicht anzuflihren:

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Baularm

Fir das Bauvorhaben wurde ein Baularmgutachten erstellt. Dieses zeigt auf, dass wahrend der
Bautatigkeiten mit Beeintrachtigungen durch Baularm zu rechnen ist. Da es sich bei der Errichtung
einer Larmschutzwand um eine raumlich fortlaufende Bautatigkeit handelt, treten die Emissionen
entlang der Strecke jeweils punktuell nur fir eine begrenzte Zeit auf. Fur die Anwohner ergeben
sich somit aus der jeweils vom Fortschritt der Baumalinahme abhangigen Entfernung der
besonders larmintensiven Tatigkeiten unterschiedliche Gerauschimmissionen.

Das vorliegende Gutachten zeigt auf, das es wahrend der Bautéatigkeiten zu
Richtwertiberschreitungen kommen kann. Bautechnische oder organisatorische Mallnhahmen am
Gleis sind bei verhaltnismaRigem Aufwand nicht geeignet, die Baularmpegel effektiv zu verringern.
MalRnahmen zur Minimierung der Baularmeinwirkungen bestehen neben dem Einsatz larmarmer
Baumaschinen darin, den Maschineneinsatz, wenn maoglich, ortlich und zeitlich zu konzentrieren,
um die Belastungen auf einen méglichst kompakten und kurzen Zeitraum zu begrenzen. Des
Weiteren sind Leerlaufzeiten von Motoren auf ein Minimum zu begrenzen bzw. ganz
auszuschlie®en. Ebenso ist durch regelmalige Wartung das Klappern und Schwingen loser
Maschinenteile zu vermeiden.

Neben den beschriebenen allgemeinen MalRnahmen zur Minimierung der Bauldrmeinwirkungen,
sieht die Vorhabentragerin folgende MalRnahmen vor:

¢ Umfassende Information der Betroffenen Uber die Baumalinahmen, die Bauverfahren, die
Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb.

o Aufklarung tber die Unvermeidbarkeit der Larmeinwirkungen infolge der geplanten
Larmsanierung und der damit zukunftig fir die betroffenen Anwohner entstehenden
Verbesserung der Schienenverkehrslarmsituation.

¢ Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffenen wenden kénnen, wenn sie

besondere Probleme durch Larmeinwirkungen haben.
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¢ Im Beschwerdefall Nachweis der tatsachlich auftretenden Larmbelastung durch
baubegleitende Messungen sowie deren Beurteilung bezlglich der Wirkungen auf
Menschen zur Beweissicherung.
¢ In besonderen Hartefallen kann auch eine temporéare Unterbringung erheblich Betroffener
in von Baularm unbelasteten oértlichen Beherbergungsstatten in Betracht gezogen werden.
Zum Schutz der Anwohner finden die larmintensiven Arbeiten zudem ausschlieRlich im
Tagzeitraum statt.
Mit Umsetzung der vorgenannten MalRnahmen wird das Risiko von auftretenden
Beeintrachtigungen infolge von Baularm und bauzeitlichen Erschiitterungen minimiert und auf ein
zumutbares Mal} reduziert.
Perspektivisch ist festzustellen, dass die Errichtung der Larmschutzwande im Stadtgebiet Leipzig
Althen zu einer nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung der Immissionssituation fihren wird.
Die geplanten Larmschutzwande bewirken eine durchschnittliche Pegelminderungen von 5,4 bis
8,0 dB(A), an bahnnahen Gebauden bis zu 12 dB(A).

Erschitterungen

Die Grindung der Schallschutzwande erfolgt im Regelfall als Tiefgriindung. Das genaue Verfahren
wird in Abhangigkeit des anstehenden Baugrundes in Abstimmung mit dem Baugrundgutachter
und unter Berlcksichtigung einer moglichst erschitterungsarmen Bauweise gewahlt.

Im Zuge der Grindungen sind Erschitterungen nicht auszuschlieRen.

Durch die Wahl geeigneter Baugerate und Bauverfahren stellt die Vorhabentragerin sicher, dass
wahrend der Bauarbeiten Schaden an Gebauden sowie Beeintrachtigungen von Personen in
Gebauden durch Erschitterungseinwirkungen weitgehend vermieden werden. Zu Beginn der
Grindungsarbeiten werden Erschitterungsmessungen nach DIN 4150 durchgefihrt.
Messergebnisse aus anderen MalRnhahmen zeigen, dass die Anhaltswerte nicht Gberschritten
werden.

In einem Korridor von 25 m zur Gleisachse wird an den betroffenen Gebauden vor und nach

der Baudurchfihrung eine Beweissicherung durchgeflihrt. Eine Information der betroffenen

Gemeinden und der Anwohner hiertber erfolgt rechtzeitig.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die Ergebnisse der faunistischen Kartierungen ergaben zusammenfassend, dass das Plangebiet
lediglich flr europaische Brutvogel eine mittlere Wertigkeit aufweist und die Bahntrasse flr
Reptilien, bzw. die Zauneidechse, ein wertgebendes Lebensraumelement darstellt.

Es wurde eine Brutvogelgemeinschaft aus tUberwiegend stérungstoleranten, geholzbritenden

Arten in durchschnittlicher Haufigkeit ermittelt.
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Die Zauneidechse ist in vergleichsweise kleiner, nicht Gbermafig individuenstarker, aber weit
verbreiteter Population im Untersuchungsgebiet entlang der Bahntrasse angesiedelt. Gehaufte
Funde bestehen um den Wall am Ende der Friedrich-List-Stral3e sldlich der Bahntrasse und im
Grabenbereich nérdlich der Bahntrasse/ 6stlich der Friedrich-List-StralRe. Als weitere Reptilienart
wurde ein Individuum der Ringelnatter nachgewiesen. Die Bahntrasse selbst ist als
Ausbreitungskorridor fir Reptilien anzusehen.

Es sind artenschutzrechtliche Schutz-/Vermeidungsmafnahmen fur Brutvdgel und Reptilien,

insbesondere die Zauneidechse, von der Vorhabentragerin geplant.

Fir Amphibien und Fledermause hat der Untersuchungsraum nur eine geringe Bedeutung infolge
des Fehlens von Reproduktionsstatten/-nachweise (Wochenstuben, Laichgewasser). Es bestehen
aber Hinweise darauf, dass die Gehdlzflachen randlich der Bahntrasse als Winterquartier von
Amphibien genutzt werden.

Durch die Fledermauskartierung wurden nur sporadisch einzelne Fledermause nachgewiesen.
Wochenstubenquartiere, essenzielle Jagdhabitate oder wichtige Hauptflugrouten wurden nicht
nachgewiesen und kdnnen gutachterlich ausgeschlossen werden.

Vorhabenbedingte Betroffenheiten von Amphibien und Fledermausen kénnen damit

ausgeschlossen werden.

Im Untersuchungsraum kdnnten zudem keine seltenen, gefahrdeten oder geschitzten
Pflanzenarten oder FFH-Lebensraumtypen und keine Pflanzen mit spezifischen
Standortanspriichen nachgewiesen werden. Das Gebiet wird hauptsachlich von Ruderalarten und
allgemein haufigen bzw. weit verbreiteten Pflanzen gepragt.

Baubedingt wird ruderale Vegetation des Verkehrsbegleitgriins fir die Nutzung der teilweise
unbefestigten BE-Flachen mit Eingleisstellen und Arbeitsraume beansprucht. Ebenso werden
Ruckschnitte von Gebuschen randlich der BE-Flachen notwendig. Die Vorhabentragerin sieht vor,
die bauzeitlich beanspruchten Flachen nach Bauende wiederherzustellen.

DarUber hinaus ist mit der Neuversiegelung ein dauerhafter Verlust von ruderalem
Verkehrsbegleitgrin und wenigen Gebuschen entlang der Bahntrasse verbunden. Zur
Kompensation der Inanspruchnahme von Vegetation durch Neuversiegelung sieht die
Vorhabentragerin Ersatzmalinahmen vor.

Es verbleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes.

Flache, Boden

Im Zuge des Vorhabens erfolgen eine Neuversiegelung sowie eine Teilversiegelung bisher
unversiegelter Flachen womit ein dauerhafter bzw. teilweiser Verlust von Bodenfunktionen
einhergeht. Bauzeitlich werden zudem befestigte und unbefestigte Flachen als BE-Flachen
beansprucht. Die bauzeitlich mit Fahrzeugen und Maschinen befahrenen Flachen werden gegen

Bodenverdichtung geschitzt und MaRnahmen zum Schutz des Oberbodens durchgefuhrt.
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Nach Beendigung der Bautatigkeiten erfolgt zudem ein Rickbau von Befestigungen sowie die
Wiederherstellung der Flachen in den vorherigen Zustand. Es werden VermeidungsmafRnahmen
durchgeflihrt, um die Beeintrachtigungen auf ein Mindestmal} zu verringern. Die bauzeitliche
Inanspruchnahme von Boden und Flachen verursacht keine erheblichen Beeintrachtigungen der
Schutzguter. Durch die Neuversiegelung auf bisher unversiegelten Flachen kommt es zu einer
erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden und zu einem Eingriff nach § 14 BNatSchG,
welche durch die von der Vorhabentragerin vorgesehenen Kompensationsmallnahmen vollstandig

ausgeglichen werden.

Oberfléchengewésser:

Ostlich in ca. 15 m Entfernung zum Baubereich flieRt die Parthe, ein Gewasser 1. Ordnung.

Ein Bahngraben, welcher als ,Sommerfelder Graben* und Gewasser 2. Ordnung verzeichnet

ist, quert mittels eines verrohrten Durchlasses in Bahn-km 10,2+81 die Bahntrasse.

Der Bau der SSW erfolgt ausschlielich auf dem Bahndamm und endet vor Beginn der
Bahnbricke Uber die Parthe. Die Fuhrung oberhalb des Durchlasses erfolgt mit einer
Sonderkonstruktion, sodass keinerlei Kontakt zum Gewéasser besteht.

Diese Oberflachengewasser werden durch die Baumalnahme in keiner Weise beansprucht oder
beeintrachtigt.

Grundwasser:

Auswirkungen der Schallschutzwande auf Grundwasservorkommen sind nicht gegeben, da
vorhabenbedingt nicht in die Wasserverhaltnisse eingegriffen wird sowie auch stoffliche
Auswirkungen nicht mit dem Vorhaben verbunden sind. Es sind keine Baugruben oder andere
Bautatigkeiten oder Malinahmen vorgesehen, die dazu geeignet waren das Grundwasser zu
beeintrachtigen. Infolge des Vorhabens ist keine Beeintrachtigung des Grundwassers zu erwarten.

Es ist damit insgesamt keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser zu erwarten.

Luft, Klima

GroRere freie Flachen, welche als Kaltluftentstehungsgebiete dienen konnten, befinden sich

nur aulerhalb des Planbereiches sudlich und nordlich von Leipzig-Althen als groRere offene
Acker- und Grunlandflachen. Durch die BaumalRnahme werden die Kaltluftluftentstehungsgebiete
nicht beansprucht und in keiner Weise beeintrachtigt.

GroRere Gehdlzflachen, welche als Frischluftentstehungsgebiete fungieren kénnten und
Okosysteme, welche als langfristige Treibhausgasspeicher-/senken dienen kénnten, sind im
Untersuchungsgebiet sowie angrenzend nicht vorhanden.

Im Landschaftsplan der Stadt Leipzig von 2013 sind flr den gesamten Bereich Leipzig-Althen
keine ,Kaltluftsammelgebiete, Freihaltung von Emissionen und Bebauung“ ausgewiesen,

ebenso keine ,freizuhaltenden Kaltluftentstehungsbahnen oder Ventilationsbahnen®.

Auch sind keine ,Uberwarmungsgebiete, Flachen mit sehr hoher klimatischer Entlastungsfunktion

oder Immissionsschutzpflanzungen® ausgewiesen.
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Es ist damit insgesamt keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes zu erwarten.

Landschaft

Die Schallschutzwande werden vorwiegend innerhalb der bebauten Ortslage von Leipzig-Althen
errichtet. In Borsdorf sind im Bahnhofsbereich BE-Flachen geplant.

Das Landschafts- bzw. Ortsbild weist im Planbereich und dem naheren Umfeld durch die

starke Uberpragung mit den Infrastrukturanlagen der Bahntrasse mit Oberleitungen und des
Bahnhofs Borsdorf, sowie der angrenzenden Siedlungsbebauungen und Strallen, keine
besondere Vielfalt, Eigenart oder Schénheit auf. Eine besondere Schutzwirdigkeit bezlglich des
Landschafts-/Ortsbildes ist in diesen Siedlungsbereichen nicht festzustellen.

Im Bereich der schmalen Pleil3eaue sind Geholzbestande, sowie nordlich der

Bahntrasse Griinland vorhanden, dennoch ist auch die PleiReaue im Planbereich u. a. durch

die Querung der Bahnstrecke und eine Hochspannungsfreileitung stark anthropogen Uberpragt.
Auf der Nordostseite der Bahntrasse ab ca. Bahn-km 10,3+1 und auf der SUdostseite ab ca. Bahn-
km 10,3+9 erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,PleilReaue”.

Um erhebliche nachteilige Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu vermeiden, sieht die
Vorhabentragerin eine unauffallige Farb- und Materialwahl vor. Zudem wird zur Aufrechterhaltung
der Sichtbeziehung der stidlichen und nérdlichen Friedrich-List-Stralle ein Sichtfenster aus
transparenten Wandelementen in den Schallschutzwanden vorgesehen.

Die Wande kénnen sich dadurch harmonischer in das Landschaftsbild einfligen, werden aber
dennoch als Bauwerke wahrnehmbar bleiben.

Eine erhebliche optische Beeintrachtigung kann vermieden werden und ist in der bereits

stark anthropogen Uberpragten Partheaue bei Umsetzung der Vermeidungsmalnahme

nicht zu erwarten.

kulturelles Erbe und sonstige Sachgditer

Im Planungsbereich sind keine Bodendenkmaler bekannt. Archaologisch relevante Gebiete
befinden sich auflierhalb des Planungsbereiches. Archéologische bzw. denkmalrechtliche Belange
sind damit nicht betroffen. Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes kdnnen

ausgeschlossen werden.

Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzglitern

Wechselwirkungen im Sinne des § 2 UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Die
Gesamtheit der Prozesse, das Prozessgeflige, ist Ursache des Zustandes der Umwelt wie auch
ihrer weiteren Entwicklung. Die Prozesse unterliegen einer Regulation durch innere Steuerungs-
mechanismen (Ruickkopplungen) und aufiere Einflussfaktoren. Zwischen den vom Vorhaben
betroffenen Schutzgttern sind keine erheblichen Beeintrachtigungen gegenseitiger

Wechselwirkungen zu erwarten.
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4 Ergebnis

Aus den Antragsunterlagen der Vorhabentragerin [Unterlage 1 — Erlauterungsbericht, Unterlage
2.1/ 2.2 — Ubersichtslagepléne, Unterlage 3.1/ 3.2 — Lageplane, Unterlage 3.1/9.2/9.3 —
Baustelleneinrichtungs- und erschlieRungsplane, Unterlage 12.1 — Landschaftspflegerischer
Begleitplan, Unterlage 12.2.1 / 12.2.2 — Bestands- und Konfliktplane, Unterlage 12.3.1/12.3.2 —
Maflnahmenplane, Unterlage 12.4 — MalRnahmenblatter, Unterlage 14 — FFH-Vorprifung,
Unterlage — Gerauschimmissionsprognose nach AVV Baularm (baubedingte Schallimmissionen),
sowie Unterlage Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung] ergibt sich nach berschlagiger
Prifung, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hinsichtlich der
besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der Schutzkriterien Nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG
haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maligabe der geltenden

Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu berticksichtigen waren.

Diese Feststellung ist gemaR § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstandig anfechtbar. Sie wird
gemaR § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Offentlichkeit bekannt gegeben durch Veréffentlichung auf der
Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. Sie wird zudem im zentralen Internetportal des Bundes
(www.uvp-portal.de) bekannt gegeben gemal § 2 Abs. 3 Bundes-UVP-Portal-VwV.

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen kénnen von Dritten beim Eisenbahn-
Bundesamt AulRenstelle Dresden, August-Bebel-Str. 10, 01219 Dresden nach vorheriger

Terminvereinbarung eingesehen werden.

Fir diese Feststellung der UVP-Pflicht auf Antrag der Vorhabentragerin gemanR § 18 Abs. 1a
Satz 5 AEGi. V. m. § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 UVPG wird gemaR Teil 1 Abschnitt 2 Nr. 2.18
Anlage zur EBABGebV eine Geblihr erhoben, da keine fachplanungsrechtliche Zulassung oder

Entscheidung nachfolgt. Es ergeht ein gesonderter Kostenbescheid.

Im Auftrag

Elektronisch erstellt und

ohne Unterschrift gultig

Seite 9 von 9



	Verfahrensleitende Verfügung
	Begründung
	1 Merkmale des Vorhabens
	2 Standort des Vorhabens
	3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen
	4 Ergebnis




